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Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB vom 17.08.2021 bis zum 20.09.2021 (einschließlich)     
abwägungsrelevante Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
                            
Lfd. 
Nr.  

Behörden /  
Träger öffentlicher Belange Stellungnahme Beschlussvorschlag 

1.  Amprion GmbH  
(Schreiben vom 18.08.2021) 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine 
Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen 
Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer 
Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen 
beteiligt haben. 

Der Hinweis, dass Höchstspannungsleitungen der 
Amprion GmbH durch die Planung nicht betroffen 
sind, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

2.  Regionalverkehr Münster-
land GmbH 
(Schreiben vom 06.09.2021) 

Die Straße „Am Gorbach“, die den Planbereich im 
Westen tangiert, wird von den Buslinien 521, 525, 
523, 627, 628 sowie von Schülerfreistellungsverkeh-
ren passiert, welche u.a. die Gesamtschule anfahren. 
Wir gehen davon aus, dass der Betrieb der Buslinien 
weiterhin über die Straße „Am Gorbach“ abgewickelt 
werden kann und es zu keinen nennenswerten Beein-
trächtigungen kommt. 

Der Hinweis auf die auf der Straße „Am Gorbach“ 
verlaufenden Buslinien wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Eine Beeinträchtigung des Betriebs der Buslinien 
durch die Planung ist nicht gegeben. 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

3.  Bezirksregierung Arnsberg 
(Schreiben vom 16.09.2021) 

Bezüglich des Umfanges und des Detaillierungsgra-
des der Umweltprüfung werden von hier aus keine 
Anregungen und Bedenken vorgetragen.  
Hinsichtlich der bergbaulichen Situation teile ich Ihnen 
mit, dass sich die vorbezeichnete Planmaßnahme 
über den auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 
„Nordkirchen 9“ befindet. Eigentümerin des Berg-
werksfeldes „Nordkirchen 9“ ist die RAG Aktiengesell-
schaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen. 
 
Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen 
ist im Bereich des Planvorhabens kein Abbau von 
Mineralien dokumentiert. Danach ist mit bergbaulichen 

Der Hinweis auf das im Bereich des Plangebietes 
befindliche Bergwerksfeld wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass mit bergbaulichen Einwirkun-
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Einwirkungen nicht zu rechnen.  
Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstim-
mung mit dem Feldeseigentümer / Bergwerksunter-
nehmer nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesem 
in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Pla-
nungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits 
umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden 
weiteren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter 
Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Möglicherweise liegen dem Feldeseigentümer 
/ Bergwerksunternehmer auch Informationen zu Berg-
bau in dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht 
bekannt ist. Insbesondere sollte dem Feldeseigentü-
mer / Bergwerksunternehmer dabei auch Gelegenheit 
gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpas-
sungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung 
von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist 
grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentü-
mer / Vorhabensträger und Bergwerksunternehmer / 
Feldeseigentümer zu regeln. 
 

gen im Plangebiet nicht zu rechnen ist, wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Anregung, den Feldeseigentümer an der Bau-
leitplanung zu beteiligen, wird im weiteren Plan-
verfahren berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 

4.  Straßen NRW 
(Schreiben vom 16.09.2021) 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes NK 68 
„Eventgastronomie“ soll die planungsrechtliche Vo-
raussetzung für die Errichtung einer Eventgastrono-
mie mit Außenbereich in Nordkirchen geschaffen wer-
den.  
Das Bebauungsplangebiet liegt westlich der Landes-
straße 810 (AN 10). Die Landesstraße weist im be-
troffenen Streckenabschnitt eine Verkehrsbelastung 
von DTV = 5.731 Kfz/Tag und SV = 231 SV/Tag auf.  
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass keine An-
sprüche auf aktiven oder passiven Lärmschutz ge-
genüber dem Straßenbaulastträger der Landesstraße 
810 geltend gemacht werden können, da die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes in Kenntnis der Landes-
straße durchgeführt wird.  
Im Zusammenhang mit der vorgenannten Bauleitpla-

 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass keine Ansprüche auf aktiven 
oder passiven Lärmschutz gegenüber dem Stra-
ßenbaulastträger der Landesstraße 810 geltend 
gemacht werden können, da die Aufstellung des 
Bebauungsplanes in Kenntnis der Landesstraße 
durchgeführt wird, wird zur Kenntnis genommen. 
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nung werden vom Landesbetrieb Straßen NRW - Re-
gionalniederlassung Münsterland keine weiteren An-
regungen oder Bedenken vorgetragen. 
 

 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

5.  Lippeverband 
(Schreiben vom 15.09.2021) 

Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplans be-
stehen unsererseits keine Bedenken. Die folgenden 
Hinweise sind zu berücksichtigen:  
Die nicht vorliegende Abwasserableitungsplanung 
wird dringend eingefordert. Da in der Vorhabenbe-
schreibung u.a. auch eine Brauerei als geplant be-
nannt ist, sind gerade die Brauereiabwässer für Klär-
anlagenauslegung von großer Bedeutung. Gemäß 
den allg. anerkannten Regeln der Einleitung in die 
städtische Kanalisation müssen sowohl Mengen sowie 
deren Zusammensetzung benannt werden.  
 
Die Kläranlage Nordkirchen befindet sich derzeit an 
der Auslastungsgrenze. Der Lippeverband steht hier-
zu mit der Gemeinde Nordkirchen in engem Kontakt. 
Derzeit erfolgt die Überplanung der Kläranlage zum 
anschließenden Ausbau. Dabei werden alle abwas-
serrelevanten Neuansiedlungen zwischen der Ge-
meinde Nordkirchen und dem Lippeverband auf direk-
tem Wege abgestimmt. So ist auch das für diese 
Maßnahme noch zu erstellende Konzept zur verträgli-
chen Ableitung des im Plangebiet anfallenden Abwas-
sers (Schmutz- und Niederschlagswasser) mit dem 
Lippeverband vorab abzustimmen. So lange dieses 
Konzept nicht vorliegt, kann keine abschließende Stel-
lungnahme abgegeben werden.  
 
 
 
 
Sobald die Planungen zur Entwässerung vorliegen 
bitten wir um weitere Beteiligung.  
Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf enthält 

 
 
 
Der Hinweis auf den notwendigen Anschluss des 
Plangebietes an die öffentliche Kanalisationsan-
lagen und die hierfür notwendige Benennung der 
Mengen und Zusammensetzung der Abwässer 
wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechen-
de Abstimmung erfolgt im Rahmen der bauord-
nungsrechtlichen Genehmigungsverfahren. Ent-
sprechende Unterlagen zur Ausgestaltung der 
Brauerei liegen vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass eine Stellungnahme zum Plan-
verfahren erst nach Vorlage des Entwässerungs-
konzeptes erfolgen kann, wird zur Kenntnis ge-
nommen. Derzeit wird eine Entwässerungspla-
nung in enger Abstimmung mit dem Lippever-
band, der die Kanalnetzunterhaltung der Ge-
meinde Nordkirchen übernommen hat, erstellt.  
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zur Abwasserentsorgung lediglich den Hinweis, dass 
im weiteren Verfahren ein Konzept für eine "verträgli-
che" Ableitung des Schmutz- und Regenwassers er-
arbeitet wird. Da dies ein weiter und unkonkreter Be-
griff ist, bitten wir bereits im Vorfeld um die Beachtung 
folgender Punkte:  

- Es handelt sich im Sinne des §44 LWG NRW 
um eine erstmalig zu bebauende Fläche und 
die Vorgaben des Paragraphen in Hinblick auf 
das in der Nähe verlaufende Gewässer (Ablei-
tung des Niederschlagswassers, sofern nicht 
vor Ort versickerbar) umzusetzen sind. Die 
Beachtung des § 44 LWG NRW wird als 
selbstverständlich vorausgesetzt 

- die natürlichen Wasserbilanzen sollten durch 
das Vorhaben so wenig wie möglich verändert 
werden. Hierzu sollte die Menge des zu be-
wirtschaftenden Niederschlagsabflusses durch 
abflussvermeidende bzw. -vermindernde Ober-
flächengestaltungen so gering wie möglich ge-
halten werden. Neben der durchlässigen Be-
festigung von Stellplätzen, Gehwegen u.ä. 
kann hierzu vor allem die Begrünung flacher 
bzw. wenig geneigter Dächer beitragen. 
Gleichzeitig können letzte zur Aufrechterhal-
tung der Verdunstungsleistung beitragen. Das-
selbe Ziel unterstützen sogenannte Baumrigo-
len, die gleichzeitig die Trocken- und Hitzere-
sistenz der geplanten Bepflanzung reduzieren.  

- zum Aspekt der Anpassung an den Klimawan-
del gehört unbedingt die Überprüfung der Ge-
fährdung durch Starkregen (sog. Fließwege 
sowie Senken). Eine ggf. bestehende lagebe-
dingte Gefährdung kann durch geeignete Ob-
jektschutzmaßnahmen sowie die konkrete An-
ordnung der Baukörper, der Bauteilöffnungen 
u.ä. minimiert werden.  

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise bzgl. der bei der Erstellung des 
Entwässerungskonzeptes zu beachtenden Vor-
gaben werden zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der entwässerungstechnischen Planung 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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6.  Kreis Coesfeld 
(Schreiben vom 21.09.2021) 

Der vorliegende Planentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Eventgastronomie" dient der 
Schaffung von Planungsrecht für die Errichtung und 
den Betrieb einer Kleinbrauerei mit zugehörigem 
Gastronomiebetrieb.  
 
Aus den Belangen der hiesigen Unteren Immissi-
onsschutzbehörde werden gegen das Vorhaben 
keine Bedenken angemeldet.  
 
Hinweis:  
Nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Gaststättengesetzes vom 
20.11.98 können Gaststättenbetreibern Auflagen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes - Immissionsschutzgesetzes erteilt 
werden.  
Zuständig für den Vollzug dieser Vorschrift sind nach 
§ 1 der Gaststättenverordnung vom 28.01.97 die örtli-
chen Ordnungsbehörden.  
Es wird daher darum gebeten, schon jetzt im Bebau-
ungsplanaufstellungsverfahren Ihr Ordnungsamt be-
züglich der Sicherstellung des Immissionsschutzes für 
den Gastronomiebetrieb zu beteiligen.  
 
Die Untere Naturschutzbehörde erklärt, dass der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan mehrere Flächen 
für die Anpflanzung bzw. Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festsetzt. 
Die Art der Bepflanzung ist stärker zu konkretisieren. 
Die einzelnen Flächen sind in der Eingriffs- Aus-
gleichsbilanz mit einem Wert von 6 Biotopwertpunkten 
berücksichtigt. Dieser Wert kann in Gänze nur aner-
kannt werden, wenn es sich tatsächlich um die Anlage 
von naturnahen Hecken, Gebüschen oder Feldgehöl-
zen bzw. Obstwiesen handelt. Sofern hier tlw. eher 
Gestaltungsgrün vorgesehen ist, müsste mit deutliche-
ren Korrekturwerten oder auch ggfs. eher eine Ein-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Regelungen des Gaststät-
tengesetzes wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anregung die örtliche Ordnungsbehörde im 
Rahmen des Planaufstellungsverfahrens zu betei-
ligen, wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, die Festsetzung zur Anpflanzun-
gen weiter zu konkretisieren, um den in der Ein-
griffs- Ausgleichsbilanz angesetzten Biotopwert 
zu begründen, wird berücksichtigt. Die Festset-
zung wird entsprechend angepasst. 
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ordnung in einen anderen Biotoptyp erfolgen. 
 
Es wird zusätzlich eine ergänzende Eingrünung nach 
Süden angeregt, z.B. durch eine durchgehende 
Baumreihe.  
 
Nach der vorgelegten Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
entsteht ein Biotopwertdefizit von derzeit 2.446 Bio-
topwertpunkten, welches über das Ökokonto der WBC 
bedient werden soll. Dem Vorgehen wird grundsätz-
lich zugestimmt. Im weiteren Verfahren ist hier eine 
konkrete Zuordnung der benötigten Fläche aus dem 
Ökokonto der WBC zu treffen.  
 
Die übrigen Fachdienste erheben keine Bedenken 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Eventgastronomie“. 

 
 
Die Anregung, eine zusätzliche Eingrünung nach 
Süden vorzunehmen, kann aufgrund fehlender 
Flächenverfügbarkeit über das bestehende Maß 
hinaus nicht vorgenommen werden. 
 
 
 
Die Anregung, im weiteren Verfahren eine Zuord-
nung der benötigten Flächen aus dem Ökokonto 
der WBC vorzunehmen, wird berücksichtigt. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen werden mit Ausnahme der Anre-
gung zur zusätzlichen Eingrünung des Plangebie-
tes in südlicher Richtung berücksichtigt. 
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Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurden in ihren Schreiben keine Anregungen und Bedenken vorgebracht: 
- Stadt Lüdinghausen (Schreiben vom 17.08.2021) 
- Stadt Werne (Schreiben vom 19.08.2021) 
- Bezirksregierung Münster, Dez. 54 Wasserwirtschaft (Schreiben vom 19.08.2021) 
- Gemeinde Ascheberg (Schreiben vom 23.08.2021) 
- Gelsenwasser Energienetze GmbH (Schreiben vom 20.08.2021) 
- Gemeinde Senden (Schreiben vom 26.08.2021) 
- Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (Schreiben vom 01.09.2021) 
- Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (Schreiben vom 13.09.2021) 
- Vodafone NRW GmbH (Schreiben vom 17.09.2021) 

 
 
 
 
Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Nordkirchen 
Coesfeld, im Oktober 2021 
 
 
WOLTERS PARTNER 
Stadtplaner GmbH 
Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld 


